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Ibbenbürener Volkszeitung, 09.02.2019

Probleme mit der Post-Zustellung 
in Holthausen
„Die Situation ist ganz schlimm“

die Deutsche Post stellt ihr Angebot von 
Paketkästen wieder ein. �„Der Bedarf war 
deutlich geringer, als wir das erwartet 
haben�“, sagte Post-Chef Frank Appel dem 
Berliner Tagesspiegel. �„Jetzt müssen wir uns 
etwas Neues überlegen.�“ Die Packsta  onen 
von DHL hingegen werden weiterhin sehr 
gut angenommen und sollen weiterhin 
ausgebaut werden. Interessant ist, das 
Frank Appel sich gegen eine Paketzustellung 
per Roboter oder Drohne stellt, mit der 
Begründung das sie zwar technisch sehr gut 
funk  onieren, allerdings noch zu teuer sind.

Auch die Ko  erraumzustellung, mit der 
die Post experimen  erte, sei nicht mehr 
interessant. Alles was der ehemalige Vor-
stand Jürgen Gerdes ins Leben gerufen hat, 
wurde jetzt wieder eingestellt. Den Vorteil 
den ich hier sehe ist, dass die Post an den 
Zustellern einfach nicht vorbei kommt.

Mi  lerweile wachen die Bewohner die auf 
dem Land wohnen auf und wenden sich mit 
vielen Beschwerdebriefe an Poli  ker. Unter 
dem Slogan:-�„ Unser Dorf darf nicht sterben�“ 
gehen zwischenzeitlich, vor allem ältere 
Menschen auf die Straße um auf die Situa-
 on aufmerksam zu machen denn die Post 

hat begonnen sich aus dem Dorf zurück zu 
ziehen. Kleinere Ortsteile im Außenbereich 
warten o   eine Woche auf ihre Post und es 
sei auch schon vorgekommen, dass die To-
tenbriefe erst nach der Beerdigung zugestellt 
wurden, so die Presseberichte. Und nicht 
nur die Post auch Metzer, Gaststä  en, Land-
ärzte und zwischenzeitlich auch die Spar-
kassen und Lebensmi  elmärkte ziehen sich 
in die Ballungszentren zurück. Wo ist hier 
noch eine Lebensqualität auf dem Lande. 

Der VdPV hat bereits vor zwanzig Jahren 
auf die Situa  on, wie sie jetzt in vielen 
Gemeinden eingetro  en ist, hingewiesen. 
Unser damaliger Slogan lautete: �„Die Post 
muss im Dorfe bleiben�“ und �„ unsere Dörfer 
werden zur Schlafstä  e�“. Jetzt muss die 
Poli  k handeln damit die älteren Menschen 
auf dem Lande nicht abgeängt werden. 

LEITARTIKEL

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,

Ihr

Tony Ilg
Bundesvorsitzender

Liebe Kolleginnen

Von Mareike Stratmann TECKLENBURG-
BROCHTERBECK. Im April 2017, sagt 
Hildegard Schulte-Laggenbeck beim Blick 
auf diverse Schri  wechsel in ihrem oran-
gefarbenen Ordner, hat alles begonnen. 
Da setzte sie sich zum ersten Mal mit 
dem Kundenservice der Deutschen Post 
in Verbindung, um ihren Unmut über 
eine nicht ordnungsgemäße Postzustel-
lung los zu werden. �„Damals kam das 
Landwirtscha  liche Wochenbla   plötz-
lich nicht mehr regelmäßig �– manchmal 
verspätet, manchmal gar nicht�“, erinnert 
sich ihr Mann Ewald. Nachbarin Christa 
Rolo   nickt. Auch sie kann ein Lied da-
von singen. Und mit den Dreien schein-
bar auch die übrigen rund 30 Haushalte 
in Holthausen, wie sie erzählen. 

»Irgendwann fühlt man 
sich nicht mehr für voll ge-
nommen.«
Jetzt, Anfang Februar 2019, sind sie 
mit ihrem Latein am Ende. Denn seit 
einem halben Jahr ist die Situa  on 
�„ganz schlimm�“, sagt Hildegard Schulte-
Laggenbeck und schiebt der Redakteurin 
einen Brief über den Tisch. �„Sehen Sie, 
dieser Brief von der Krankenkasse ist am 
10. Dezember abgestempelt, aber erst 
am 8. Januar zugestellt worden.�“ Und 
das ist nicht alles: Nachbar Andreas Hü-
sener berichtet, dass er eines Tages eine 
�„zweite Mahnung�“ im Brie  asten ha  e. 
Eine dazugehörige Rechnung oder auch 
die erste Mahnung hat er bis heute nicht 
gesehen. �„Die Mahnung kam von einer 
Firma, mit der wir seit Jahren gut zu-
sammenarbeiten. So etwas ist natürlich 
peinlich�“, ärgert er sich. Von den fälligen 
Mahngebühren ganz zu schweigen. 

Die Vorfälle, die die drei Anwohner aus 
Holthausen aus eigener Erfahrung oder 
aus Erzählungen von Nachbarn au is-
ten, sind in der Tat haarsträubend. Dass 
Totenbriefe erst nach der Beerdigung 
zugestellt wurden, haben mehrere Fami-
lien erlebt. Dass man einzelnen Rech-

nungen hinterher telefoniere, um auf 
der sicheren Seite zu sein �– alles schon 
vorgekommen. Dass aber Bewerbungs-
unterlagen zurückgeschickt wurden 
mit dem Hinweis, dass die Bewerberin 
ja nicht zum Gespräch erschienen sei, 
schlägt dem Fass den Boden aus. �„Denn 
die Einladung zu besagtem Termin�“, 
so Hildegard Schulte-Laggenbeck und 
Christa Rolo   über einen Fall aus der 
Nachbarscha  , �„ist nie angekommen.�“ 

Fehlende Rechnungen, zu spät oder 
auch falsch zugestellte Briefe: In den 
vergangenen Monaten haben die 
Bewohner der Bauerscha   so einiges 
erlebt. Sie sind sauer: Auch, weil sie 
sich von der Deutschen Post im S  ch 
gelassen fühlen. �„Auf Nachfrage gibt�’s 
dann �– wenn überhaupt �– immer wieder 
dieselben Standardantworten, man bi  e 
um Entschuldigung und gelobe Besse-
rung�“, fasst Ewald Schulte-Laggenbeck 
den regen Schri  verkehr mit dem Unter-
nehmen zusammen. �„Einen zuständigen 
Mitarbeiter haben wir nie ans Telefon 
bekommen. Da fühlt man sich irgend-
wann nicht mehr für voll genommen.�“ 

Auch unsere Zeitung nimmt Kontakt 
mit der Deutschen Post auf. Pressespre-
cher Rainer Ernzer geht den Problemen 
nach. Er bestä  gt, dass die Situa  on im 
Zustellbereich Lengerich, von wo aus 
auch Tecklenburg und dessen Außenbe-
reiche bedient werden, �„aufgrund eines 
erhöhten Krankenstandes nach wie 
vor angespannt ist. Angesichts unseres 
derzeit fragilen Personalkorse  s kann es 
in der Tat zu Verzögerungen kommen�“, 
bedauert er. Allerdings spricht Ernzer 
�„von einzelnen Tagen, nicht ganzenWo-
chen�“. Wie es zu derar  gen Verzöge-
rungen kommen kann oder dass Briefe 
gar nicht zugestellt werden: Der Presse-
sprecher kann es sich nicht erklären, hat 
aber den zuständigen Chef in Osna-
brück in Kenntnis gesetzt, wie er sagt. 
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dann per E-Mail eine Abholbenachrich-
 gung mit Angabe der Filiale, deren 

Ö  nungszeiten und der Lagerdauer an 
den Empfänger. Je nach Händler-Präfe-
renz erfolgt der Versand dieser E-Mail 
entweder direkt an den Empfänger oder 
zunächst an den Händler, der sich dann 
seinerseits an den Empfänger wendet. 
Bei dieser Variante erhält der Versender 
alle relevanten Informa  onen und hat 
eine zusätzliche Gelegenheit zur Inter-
ak  on mit seinem Kunden. Die Abho-
lung der Sendung aus der Filiale ist, wie 
üblich, unter Vorlage eines amtlichen 
Ausweises und der per E-Mail versand-
ten Abholbenachrich  gung möglich. Die 
Beau  ragung des Services �„Filial-Rou-
 ng�“ durch den Versender ist zunächst 

kostenfrei. Wenn eine Sendung dann 
wegen Unzustellbarkeit zur Filiale trans-
por  ert und dort zur Abholung bereit-
gehalten wird, fällt ein Entgelt von 1,99 
Euro pro Sendung an. Nur, wenn die 
Sendung innerhalb der Lagerfrist nicht 
abgeholt und deshalb doch zurückge-
schickt werden muss, wird zusätzlich das 
Rücksendeentgelt in Rechnung gestellt.

�„Empfänger unter der angegebenen Ad-
resse nicht zu ermi  eln�“ oder �„Annahme 
verweigert�“: Diese Vermerke zeigen an, 
dass der Zustellversuch nicht erfolgreich 
war und die Sendung �„unzustellbar�“ 
ist. Die Folge: Diese Pakete werden 
an den Absender zurückgeschickt und 
verursachen dort zusätzlichen Aufwand 
und Kosten. DHL Paket bietet seinen 
Geschä  skunden ab 1. Februar 2019 
mit �„Filial-Rou  ng�“ einen neuen Service 
an, der dazu beiträgt, die Anzahl der 
Rücksendungen wegen Unzustellbarkeit 
zu verringern und so dem Versender 
hil  , Kosten zu reduzieren und die Zu-
friedenheit der Endkunden zu steigern.

�„Mit �„Filial-Rou  ng�“ bieten wir für 
unzustellbare Paketsendungen unserer 
Geschä  skunden eine zweite Chance, 
den Empfänger doch noch zu erreichen. 
Wenn der Versender den Service �„Filial-

Rou  ng�“ gebucht hat, werden Sendun-
gen bei Unzustellbarkeit nicht zurückge-
schickt, sondern zur nächst gelegenen 
Filiale mit Paketausgabe gebracht und 
dort für den Empfänger sieben Werk-
tage zur Abholung bereitgehalten. Der 
Empfänger wird darüber informiert �– 
wahlweise durch DHL oder den Versen-
der. Wenn der Empfänger das Paket aus 
der Filiale abholt, werden die Rück-
sendung und die damit verbundenen 
Folgekosten vermieden�“, sagt Benjamin 
Rasch, Senior Vice President Produkt-
management Paket bei DHL Paket. 

Und so funk  oniert der neue Service: 
Ist der Empfänger nicht zu ermi  eln 
oder wird die Annahme verweigert, wird 
die Sendung per �„Filial-Rou  ng�“ sieben 
Werktage in der nächsten Filiale zur 
Abholung bereitgehalten. DHL versendet 

DHL Paket erhöht für Privatkunden 
zum 1. Januar 2019 den Preis für 
Pakete bis 5 kg im na  onalen Versand 
von bisher Euro 6,99 um 50 Cents auf 
Euro 7,49, wenn die Sendung in einer 
Filiale frankiert wird. Online frankierte 
Pakete bis 5 kg kosten auch weiterhin 

Euro 5,99. Auch alle anderen Preise für 
Pakete und Päckchen einschließlich der 
Preise für online vorfrankierte Sendun-
gen bleiben unverändert. Sperrgüter, 
rollenförmige Sendungen und Nach-
nahme-Sendungen unterliegen ab dem 
01.01.2019 der Umsatzsteuerp icht. 

DHL Paket passt Filialpreis für Pakete bis 5 kg an
Zum 1. Januar 2019 Preiserhöhung für Pakete bis 5 kg

Online-Preise weiterhin günstiger

»Wir haben für den Bereich 
Lengerich gerade drei neue 
Zusteller hinzubekommen, 
weitere befi nden sich in 
der Einweisung.«
Komme es zu Problemen, in deren Folge 
die Briefe nicht am entsprechenden Tag 
zugestellt werden könnten, greife bei 
der Post das Prinzip �„ rst in �–  rst out�“. 
Was so viel heißt, dass liegengebliebene 
Briefe am Folgetag als erstes ausge-
tragen würden. Der Brie  räger mache 

also quasi da weiter, wo er am Vortag 
aufgehört habe. Dass dieses in Holthau-
sen vorgekommen ist und weiterhin 
vorkomme, will Ernzer überhaupt nicht 
leugnen. Er sagt aber auch, dass �„wir 
mit Hochdruck daran arbeiten und für 
den Bereich Lengerich gerade erst drei 
neue Zusteller hinzubekommen haben. 
Weitere be nden sich derzeit in der 
Einweisung.�“ �„Die Kollegen, die da sind, 
tun alles, was geht. Aber sie stoßen 
an ihre Grenzen�“, bestä  gt er. Mit der 

Erweiterung des Teams ho    er, dass die 
Zustellung bald wieder zufriedenstellend 
laufe. �„Zumindest in dieserWoche war 
die Situa  on in Lengerich und Teck-
lenburg stabil�“, so der Pressesprecher. 
In Holthausen bleibt indes nur das 
Prinzip Ho  nung. Ho  nung auf eine 
dauerha   funk  onierende Zustellung. 
Allein der Glaube daran, der fehlt. 

DHL Paket bietet ab sofort 
„Filial-Routing“ für Geschäftskunden an
Rücksendungen vermeiden und Kosten reduzieren
Die zweite Chance für unzustellbare Pakete 
Neuer Service ab 1. Februar 2019 verfügbar
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Mehr Netto vom Brutto

Der Beitrag für die Arbeitslosenversiche-
rung sinkt zum Januar 2019 von 3,0 auf 
2,5 Prozent. Ab Neujahr teilen sich Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer zudem wie-
der den Zusatzbeitrag zur gesetzlichen 
Krankenversicherung zu gleichen Teilen 
- für Arbeitnehmer ist das eine Entlas-
tung. Außerdem sinkt der Zusatzbeitrag 
im Schni   von 1,0 auf 0,9 Prozent.
Für Selbstständige mit geringem 
Einkommen sinkt der Mindestbeitrag 
zur gesetzlichen Krankenversicherung 
durch die Absenkung der Beitragsbe-
messungsgrenze deutlich. Außerdem 
gibt es höhere Steuerfreibeträge und 
einen Ausgleich für die sogenannte 
kalte Progression im Steuertarif.
Der Beitrag zur P egeversicherung 
steigt hingegen um 0,5 Punkte auf 3,05 
Prozent - für Kinderlose auf 3,3 Prozent.
Beschä  igte, die auf dem Weg der 
Entgeltumwandlung für die spätere 
Betriebsrente eigenes Geld sparen 
wollen, pro  eren bei Vertragsabschlüs-
sen ab 1. Januar 2019 von einer neuen 
Zuschussp icht des Arbeitgebers.

Mehr Mindestlohn, Kinder-
geld, Rente, Kinderunter-
halt und Sozialhilfe
Der gesetzliche Mindestlohn steigt 
ab 1. Januar 2019 von derzeit 8,84 
Euro auf 9,19 Euro pro Stunde. Er 
gilt bis auf wenige Ausnahmen für 
alle volljährige Arbeitnehmer.
Eltern können sich ab Juli 2019 auf 
ein Plus beim Kindergeld von zehn 
Euro pro Kind freuen. Bereits ab Ja-
nuar erhöht sich der Kinderfreibetrag 
von 4.788 Euro auf 4.980 Euro.
Gute Nachrichten auch für die rund 21 
Millionen Rentnerinnen und Rentner in 
Deutschland: Ab Juli 2019 steigen die 
Renten im Westen voraussichtlich um 
3,18 und im Osten um 3,91 Prozent. 
Endgül  g entscheidet sich die Ren-
tenerhöhung erst im Frühjahr 2019.
Mü  er mit vor 1992 geborenen Kin-
dern sollen einen halben Rentenpunkt 

zusätzlich angerechnet bekommen. 
Auch die Erwerbsminderungsrente 
wird bei Neuanträgen kün  ig güns  -
ger für den Antragsteller berechnet.
Der Regelsatz für Sozialhilfe oder Ar-
beitslosengeld II erhöht sich für Allein-
stehende um acht Euro auf 424 Euro 
pro Monat. Zudem steigt der Mindest-
unterhalt für Trennungskinder nach der 
sogenannten Düsseldorfer Tabelle.

Längere Fristen für die 
Steuererklärung
Das neue Jahr bringt für die meisten Be-
schä  igten längere Fristen für die Steu-
ererklärung. Wer seine Erklärung für das 
Jahr 2018 selbst macht, hat bis zum 31. 
Juli 2019 Zeit und damit zwei Monate 
länger als zuvor. Wenn ein Berater mit-
wirkt, verlängert sich die Frist ebenfalls 
um zwei Monate und endet für die Steu-
ererklärung 2018 am 29. Februar 2020.
Und: Mit der Steuererklärung 2018 
müssen keine Belege mehr beim Fi-
nanzamt eingereicht werden. Allerdings 
kann der Fiskus die Vorlage von Quit-
tungen und Rechnungen bis zu einem 
Jahr nach dem Bescheid verlangen.

Brückenteilzeit - vorüber-
gehend weniger arbeiten
In Firmen mit mehr als 45 Beschä  ig-
ten haben Arbeitnehmer ab Januar 
2019 das Recht, nach einer Teilzeitbe-
schä  igung wieder voll zu arbeiten. 
Die Teilzeitphase kann zwischen einem 
und fünf Jahren dauern und ist nicht an 
Kinderbetreuung oder P ege gebun-
den. Allerdings müssen Unternehmen 
mit bis zu 200 Arbeitnehmern aber nur 
einem von 15 den Anspruch gewähren.

Bessere Bedingungen für 
Pfl ege
P egebedür  ige und deren Angehö-
rige sollen 2019 besser unterstützt 
werden. So gibt es für Taxifahrten zum 
Arzt in vielen Fällen eine automa  sche 
Erlaubnis durch die Krankenkasse. 
Bei Kuraufenthalten von p egenden 
Angehörigen kann der P egebe-

dür  ige dort mit betreut werden.
Das ab Januar 2019 geltende P ege-
personal-Stärkungsgesetz sieht vor, 
dass in P egeheimen 13.000 zusätz-
liche Stellen gescha  en werden, 
um so die P ege zu verbessern.
Der bisherige P ege-TÜV, der die 
Qualität von P egeheimen in einer 
Gesamtnote bewertet, wird voraus-
sichtlich ab November 2019 abgelöst. 
Ein neues Verfahren soll dann ge-
währleisten, das Qualität der P ege 
besser bewertet werden kann.

Neue Verpackungsordnung
Die Deutschen produzieren zuviel 
Verpackungsmüll, dem soll ab dem 1. 
Januar 2019 eine neue Verpackungsord-
nung Einhalt gebieten - unter anderem 
durch mehr Recycling. Die größten 
Auswirkungen bekommen Handel und 
Recyclingbranche zu spüren, für Ver-
braucher ändert sich deutlich weniger:
Bessere Kennzeichnung von Ein-
weg- und Mehrweg aschen
Die neue Verpackungsordnung sieht 
auch vor, dass Supermärkte und andere 
Läden an Getränkeregalen kün  ig gut 
lesbare Schilder mit den Hinweisen 
�„Mehrweg�“ und �„Einweg�“ anbringen. 
Außerdem wird die Pfandp icht aus-
geweitet: Für Einweg-Verpackungen 
mit Frucht- und Gemüse-Nektaren 
mit Kohlensäure - etwa Apfelschorlen 
aus Nektar - und Mischgetränke mit 
Molkeanteil von mehr als 50 Prozent 
werden kün  ig 25 Cent Pfand fällig.

Neue Regelung gegen Müll
Online-Handel ist kün  ig in der P icht. 
Versandverpackungen zählen auch zu 
Verpackungen - also müssen nun aus-
drücklich auch Online-Händler ihre Ver-
packungen registrieren lassen und dafür 
Lizenzgebühren zahlen. Das gilt auch für 
sogenannte Umverpackung, in die abge-
packte Ware zusätzlich eingepackt ist.
Elektro-Dienstauto und Job  ckets
Wer ein Elektro-Dienstauto privat 
nutzt, muss dies bislang mit einem 
Prozent des inländischen Listen-

Neu in 2019: Das ändert sich für Verbraucher
Mehr Geld für Beschäftigte - Eltern bekommen mehr Kindergeld - Mehr Zeit 
für die Steuererklärung
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preises pro Kalendermonat versteuern. Für E-Autos, die 
nach dem 31. Dezember 2018 und vor dem 1. Januar 
2022 angescha    werden, sinkt der Wert auf 0,5 Prozent. 
Verbilligte Job  ckets sind kün  ig gänzlich steuerfrei.

Günstiges Telefonieren im EU-Ausland
Nachdem die Roaming-Gebühren 2017 abgescha    wur-
den, will die EU nun auch die sa  en Aufschläge für das 
Telefonieren aus den Heimatnetzen ins Ausland deckeln. 
Der Preis für Auslandstelefonate wird voraussichtlich zum 
15. Mai 2019 auf 19 Cent pro Minute begrenzt. Das Ver-
senden einer SMS darf maximal sechs Cent kosten.

Neue 100-Euro- und 200-Euro-Scheine
Zum 28. Mai 2019 gibt die Europäische Zentralbank neue 
100-Euro- und 200-Euro-Scheine aus. Die Noten haben neue 
Sicherheitsmerkmale wie Hologramme. Außerdem sind die 
neuen Scheine kleiner und passen besser ins Portemonnaie.
Mit der Ausgabe der Hunderter und Zweihunderter ist die 
zweite Genera  on der Euro-Banknoten komple  . Fünfer, Zeh-
ner, Zwanziger und Fünfziger haben den Relaunch schon hin-
ter sich, der 500-Euro-Schein wird nicht mehr neu aufgelegt.

Onlinebanking: iTAN-Liste vor dem Aus
Ab Herbst 2019 können Bankgeschä  e am heimischen 
Computer nicht mehr mit per Post verschickten Num-
mern von iTAN-Listen freigegeben werden. Vorgeschrie-
ben ist dann, dass bei elektronischen Zahlungsvorgängen 
ein dynamischer Authen   zierungscode generiert wird.
Ausgenommen von der neuen Regelung 
sind Überweisungen bis zu 30 Euro.

Diesel-Fahrverbot
Vorbehaltlich weiterer Urteile wird es in einigen NRW-
Städten im Laufe des Jahres Fahrverbote für ältere Die-
selmodelle geben. In Köln soll das Verbot ab April 2019 
für die Umweltzone gelten - also die gesamte Innenstadt. 
In Gelsenkirchen sind ältere Diesel ab juli 2019 auf der 
vielbefahrenen Kurt-Schumacher-Straße tabu. In Essen 
sind Diesel der Schadsto   lasse 5 ebenfalls ab Juli auf ei-
nigen Straßen verboten - darunter auch auf der A40, die 
durch das Essener Stadtgebiet führt. Bereits ab April 2019 
soll in Bonn auf zwei Straßen ein Fahrverbot geben.
WDR online 

Bezirksleiter-Konferenz 2019
06. - 07. April 2019 

Tagungsort Hannover
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Bei Fragen zur VAP und 
Rente wenden sie sich 
bitte an die Bundes-
geschäftsstelle:
Asternstr. 48, 49477 Ibbenbüren
Telefon: 05451-16915
Email: info@vdpv.de

Soziales und Rente

Was versteht man unter �„Müt-
terrente�“ und welche Verbesse-
rungen sind damit verbunden?
Mit dem Begri   Mü  errente ist eine 
bessere Anerkennung von Erziehungs-
zeiten für Kinder gemeint, die vor 1992 
geboren wurden. Für sie wurden bis zum 
30. Juni 2014 bis zu einem Jahr Kinder-
erziehungszeit berücksich  gt. Seit dem 
1. Juli 2014 wird ein zusätzliches Jahr mit 
Kindererziehungszeiten angerechnet.

Welche Kosten sind mit der 2014 
eingeführten Verbesserung bei 
der �„Mü  errente�“ verbunden?
Die Kosten der �„Mü  errente I�“ lagen 
2017 bei rund 7,3 Milliarden Euro.

Worauf hat sich die Bundesregierung 
bei der �„Mü  errente II�“ geeinigt?
Kün  ig bekommen alle Mü  er und 
Väter, für vor 1992 geborene Kinder 
pro Kind bis zu einem halben Jahr 
Erziehungszeit zusätzlich bei der Rente 
angerechnet. Dies entspricht bis zu 
einem zusätzlichen halben Rentenpunkt.
Pro Kind sind also kün  ig bis zu 
30 Monate Kindererziehungs-
zeit möglich, das entspricht bis zu 

zweieinhalb Rentenpunkten.

Wie wirkt sich ein halber Renten-
punkt auf die Rentenhöhe aus?
Ein Rentenpunkt im Osten liegt seit 1. 
Juli 2018 bei 30,69 Euro im Monat. Ein 
halber Rentenpunkt macht hier also 
rund 15,35 Euro aus. Im Westen liegt 
der Rentenpunkt zurzeit bei 32,03 Euro. 
Ein halber Rentenpunkt West entspricht 
also rund 16,02 Euro im Monat.

Wann wird die neue Müt-
terrente ausgezahlt?
Wer ab 1. Januar 2019 neu in Rente 
geht, erhält die Mü  errente von der 
ersten Rentenzahlung an. Bei den rund 
9,7 Millionen Mü  ern und Vätern, 
deren Rente bereits vor Januar 2019 
begonnen hat, erfolgt die zusätzliche 
Zahlung automa  sch bis Mi  e nächsten 
Jahres. Für die Zeit ab 1. Januar 2019 
erhalten die Betro  enen eine Nach-
zahlung. Die Rentenversicherung stellt 
damit sicher, dass jeder die Leistung 
erhält, die ihm nach der Neuregelung 
zusteht. Die Auszahlung der neuen 
Leistung erfolgt damit wie bei der Ein-
führung der Mü  errente im Jahr 2014.

Muss die Mü  errente be-
antragt werden?
Ein gesonderter Antrag auf die Mü  er-
rente ist grundsätzlich nicht notwendig. 
Lediglich Adop  v- und P egeeltern, die 
Mü  errente beanspruchen, müssen bei 
ihrem zuständigen Rentenversicherungs-
träger formlos einen Antrag stellen.

Wie viele Mü  er und Väter werden 
von der �„Mü  errente II�“ pro  eren?
Von der �„Mü  errente II�“ werden 
circa 9,7 Millionen Rentnerin-
nen und Rentner pro  eren.

Welche Kosten sind mit die-
ser Neuregelung verbunden?
Die Kosten für die �„Mü  errente 
II�“ werden auf rund 3,8 Milliar-
den Euro pro Jahr geschätzt.

Wer trägt die Kosten der 
Mü  errente I und II?
 Für die Mehrausgaben durch die Müt-
terrente I und II ist keine gesonderte 
Ersta  ung aus Steuermi  eln vorgese-
hen. Der allgemeine Bundeszuschuss 
wird zwar in den Jahren 2019 bis 2022 in 
vier gleichmäßigen Schri  en um letztlich 
insgesamt 2,0 Milliarden Euro jährlich 
anwachsen. Jedoch werden die anfal-
lenden Mehrausgaben für die Mü  er-
rente damit nur zu einem Teil gedeckt.
Deutsche Rentenversicherung Bund

Verbesserte Anrechnung von 
Kindererziehungszeiten
Fragen & Antworten 

Durch die am 1. Januar 2019 in Kra   
getretene Mü  errente II werden 
nun für jedes Kind, das vor 1992 
geboren wurde, 2 1/2 Jahre Kinder-
erziehungszeiten bei der Rente be-
rücksich  gt. Das zusätzliche halbe
Jahr mit Kindererziehungszeiten ent-

spricht aktuell einer Erhöhung des 
monatlichen Rentenanspruchs um 
bis zu 16,02 Euro pro Kind (West) 
und 15,35 Euro pro Kind (Ost).

Um die zusätzlichen Kindererziehungs-
zeiten zu erhalten, müssen Versicherte 
und Rentner in Regel nicht tä  g werden. 
Bei den Mü  ern und Vätern, deren 
Rente bereits vor Januar 2019 begonnen 
hat, werden die Renten schri  weise 
ab Mi  e März 2019 neu berechnet. 
Ein Antrag ist dafür grundsätzlich nicht 
notwendig. Auch in den Versicherungs-
konten der Mü  er und Väter, die noch 
keine Rente beziehen, werden die 

Rententipp: Keine Bürokratie bei Mütterrente

zusätzlichen Kindererziehungszeiten 
Mi  e dieses Jahres ebenfalls automa-
 sch ohne Antrag gespeichert. Voraus-

setzung dafür ist, dass die Erziehungs-
zeiten nach dem alten Recht bereits 
beantragt und gespeichert wurden.
Deutsche  Rentenversicherung Bund
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Festlegung von Haltelinien 
für Beitragssatz und Ren-
tenniveau
Wie hoch ist das Rentenniveau 
zurzeit? Wie hat es sich in den ver-
gangenen Jahren entwickelt?
Das Rentenniveau liegt zurzeit bei 
rund 48 Prozent. Im Jahr 2000 be-
lief es sich noch auf rund 53 Prozent 
und im Jahr 2010 auf 51,6 Prozent.

Warum ist das Rentenniveau gesunken?
Um die Finanzierung der Renten ange-
sichts des demogra schen Wandels auch 
langfris  g zu sichern, wurden in den 
vergangenen Jahrzehnten verschiedene 
Reformen durchgeführt. Unter anderem 
wurde die Formel zur jährlichen An-
passung der Renten um einen Nachhal-
 gkeitsfaktor und einen Beitragssatz-

faktor ergänzt. Steigt seither die Zahl 
der Rentner schneller als die Zahl der 
Beitragszahler, dämp   der Nachhal  g-
keitsfaktor den Ans  eg der Renten. Zu-
sätzlich wird die Anpassung der Renten 
über den Beitragssatzfaktor gedämp  , 
wenn der Beitragssatz in der Rentenver-
sicherung steigt. Bis einschließlich 2013 
wirkte zusätzlich der �„Riester-Faktor�“ 
bremsend auf den Ans  eg der Renten. 
Wenn die Rentensteigerungen wegen 
der Wirkung der Dämpfungsfaktoren 
niedriger ausfallen als die Lohnstei-
gerungen, sinkt das Rentenniveau.

Welche Haltelinien waren bis-
her im Gesetz für die Entwick-
lung des Rentenniveaus und des 
Beitragssatzes vorgesehen?
Nach bisherigem Recht ha  e die 
Bundesregierung geeignete Maß-
nahmen vorzuschlagen, wenn
    das Ne  o-Rentenniveau vor Steuern 
voraussichtlich bis 2020 46 Prozent und 
bis 2030 43 Prozent unterschreitet
    der Beitragssatz voraussicht-
lich bis 2020 20 Prozent und bis 

2030 22 Prozent überschreitet.

Welche Haltelinien sieht das 
neue Gesetz bis 2025 vor?
Das Gesetz sieht die Einführung weite-
rer Haltelinien bis 2025 vor: Mit einer 
Haltelinie soll das Rentenniveau bis 2025 
bei 48 Prozent abgesichert werden, mit 
einer anderen Haltelinie soll verhindert 
werden, dass der Beitragssatz bis 2025 
über 20 Prozent steigt. Gleichzei  g wird 
festgelegt, dass der Beitragssatz bis 2025 
die Marke von 18,6 Prozent nicht unter-
schreitet. Für 2019 wird der Beitragssatz 
per Gesetz auf 18,6 Prozent festgelegt.

Wie funk  oniert die im Gesetz vorge-
sehene Haltelinie beim Rentenniveau?
Nach der neuen gesetzlichen Regelung 
wird das Absinken des Rentenniveaus 
auf unter 48 Prozent durch die Einfüh-
rung einer Niveauschutzklausel in der 
Rentenanpassungsformel verhindert. Die 
Niveauschutzklausel stellt sicher, dass 
der aktuelle Rentenwert im Rahmen der 
jährlichen Rentenanpassung so anzuhe-
ben ist, dass das Sicherungsniveau vor 
Steuern mindestens 48 Prozent beträgt.

Wie werden die Haltelinien  nanziert?
Die Einhaltung der Beitragsobergrenze 
und der Sicherungsniveaugrenze wird 
durch die Bereitstellung zusätzlicher 
Bundesmi  el abgesichert. Diese Mi  el 
werden vom Bund bei Bedarf zur Ver-
fügung gestellt. Dafür soll im Bundes-
haushalt Vorsorge getro  en werden. 
Zusätzlich leistet der Bund in den Jahren 
2022 bis 2025 Sonderzahlungen in Höhe 
von zunächst 500 Millionen je Jahr.

Verbesserungen bei den 
Erwerbsminderungsrenten

Warum werden die bestehen-
den Regelungen bei den Erwerbs-
minderungsrenten geändert?
Die Zahlen der Grundsicherungssta  s-

 k belegen, dass Menschen, die eine 
Erwerbsminderungsrente beziehen, 
vergleichsweise o   ergänzend Leistun-
gen der Grundsicherung erhalten. Ende 
2017 waren dies rund 15,2 Prozent aller 
Bezieher einer Erwerbsminderungs-
rente. Damit hat sich die Quote in den 
letzten zehn Jahren in etwa verdreifacht.

Welche Verbesserungen gab es 2014 
bei den Erwerbsminderungsrenten?
Mit dem Rentenpaket 2014 wurde die 
Zurechnungszeit bei Rentenneuzu-
gängen ab 1. Juli 2014 um zwei Jahre 
verlängert. Erwerbsgeminderte wurden 
dadurch so gestellt, als hä  en sie mit 
ihrem bisherigen Einkommen bis zum 
62. sta   wie vorher bis zum 60. Ge-
burtstag weitergearbeitet. Das heißt, 
es werden zusätzliche Zeiten berück-
sich  gt, für die keine Beiträge gezahlt 
wurden. Die Zurechnungszeit steigert 
so die Rente. Darüber hinaus wirken 
sich seither eventuelle Einkommens-
einbußen in den letzten vier Jahren vor 
Eintri   der Erwerbsminderung nicht 
mehr nega  v auf die Rentenhöhe aus.

Wie stark sind die Erwerbsmin-
derungsrenten durch die Neure-
gelungen in 2014 ges  egen?
Durch die Verlängerung der Zu-
rechnungszeit vom 60. auf das 62. 
Lebensjahr fallen volle Erwerbsmin-
derungsrenten im Monat durch-
schni  lich um 40 Euro höher aus.

Wie sehen die Verbesserun-
gen aus, die zum 1. Januar 2018 
in Kra   getreten sind?
Bei Rentenneuzugängen ab dem 1. 
Januar 2018 wurde die Zurechnungs-
zeit schri  weise um weitere drei Jahre 
verlängert. Ab einem Rentenbeginn 
im Jahr 2024 würden Erwerbsge-
minderte dann so gestellt, als ob sie 
mit ihrem bisherigen durchschni  -
lichen Einkommen bis zum 65. Ge-
burtstag weitergearbeitet hä  en.

Welche Änderungen sind mit der im 
gerade verabschiedeten Gesetz ver-
einbarten Neuregelung bei den Er-
werbsminderungsrenten verbunden?
Mit der Neuregelung wird die Zurech-
nungszeit ab dem 1. Januar 2019 nicht 
schri  weise sondern in einem Schri   

Rentenversicherung-Leistungsverbesse-
rungs- und -Stabilisierungsgesetz
Fragen & Antworten
Die Rente verbessern und stabilisieren - das ist das Ziel des RV-Leistungs-
verbesserungs- und -Stabilisierungsgesetzes, das am 23. November 2018 
den Bundesrat passiert hat. Die Schwerpunkte des sogenannten Ren-
tenpakts sind stabile Beiträge bis 2025, die Erweiterung der Mü  er-
rente und die Verbesserung für Frührentner und Midi-Jobber.
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auf 65 Jahre und acht Monate ange-
hoben. Ab dem 1. Januar 2020 steigt 
die Zurechnungszeit bis 2027 in jedem 
Jahr um einen Monat, danach jährlich 
um zwei Monate. Dieser Prozess endet 
im Jahr 2031, wenn die reguläre Al-
tersgrenze von 67 Jahren erreicht ist. 

Wie stark werden die Erwerbsmin-
derungsrenten aufgrund der Neu-
regelung voraussichtlich steigen?
Die Verlängerung der Zurechnungszeit 
in einem Schri   wird Erwerbsminde-
rungsrenten mit einem Rentenbe-
ginn ab dem Jahr 2019 um circa 70 
Euro monatlich erhöhen, wenn man 
die durchschni  liche Bewertung für 
Zurechnungszeiten zugrunde legt.

Wer ist von der Neuregelung bei den 
Erwerbsminderungsrenten betro  en?
Es pro  eren alle Erwerbsminde-
rungsrentenzugänge mit einem 
Rentenbeginn ab Januar 2019 von 
der beabsich  gten Neuregelung.

Welche Kosten sind mit der 
Neuregelung verbunden?
Die Bundesregierung geht von Mehr-
ausgaben in Höhe von 100 Millionen 

Euro im Jahr 2019 aus. Bis 2025 wird 
mit einem Ans  eg der Kosten auf eine 
Milliarde Euro pro Jahr gerechnet.

Ausweitung der Midi-Jobs
Was sind Midi-Jobs?
Von einem Midi-Job wird gespro-
chen, wenn ein Arbeitnehmer re-
gelmäßig monatlich mehr als 450 
und höchstens 850 Euro verdient.

Wie sind Midi-Jobber bis-
lang rentenversichert?
Bei Midi-Jobs besteht Versicherungs-
p icht in der Rentenversicherung. 
Midi-Jobber erwerben daher immer 
eigene Ansprüche in der Rentenversi-
cherung. Midi-Jobber zahlen aber nur 
einen reduzierten Beitragsanteil zur 
Rentenversicherung, wodurch auch 
nur reduzierte Rentenanwartscha  en 
erworben werden. Die Beitragshöhe 
richtet sich nach dem Verdienst in der 
Gleitzone zwischen 450 und 850 Euro.

Was wird durch die Neurege-
lung bei Midi-Jobs geändert?
Mit der gesetzlichen Neuregelung 
werden Geringverdiener stärker bei den 
Sozialversicherungsbeiträgen entlas-
tet. Dafür wird die bisherige Gleitzone 
auf Arbeitsentgelte von 450,01 Euro 
bis 1.300 Euro (bisher 850 Euro) zum 
sogenannten Übergangsbereich für 
sozialversicherungsp ich  ge Beschä  i-
gungen ausgeweitet. Die entrichteten 

geringeren Rentenversicherungsbei-
träge sollen kün  ig nicht mehr zu 
geringeren Rentenleistungen führen.

Wie soll die Entlastung bei den Sozial-
versicherungsbeiträgen bei gleichzei  g 
weiterbestehendem Leistungsumfang 
 nanziell ausgeglichen werden? Welche 
Kosten entstehen mit der Neuregelung?
Ein  nanzieller Ausgleich für die Bei-
tragsmindereinnahmen der Renten-
versicherung ist nicht vorgesehen. Die 
Mindereinnahmen der Rentenversi-
cherung belaufen sich voraussichtlich 
auf 200 Millionen Euro im Jahr.

Welche Regelungen 
treten zum 1. Januar 2019 
in Kraft?
Die verbesserte Anrechnung von Kinder-
erziehungszeiten sowie die Verbesserun-
gen bei den Erwerbsminderungsrenten 
treten zum 1. Januar 2019 in Kra  . Des 
Weiteren gelten die Haltelinien für den 
Beitragssatz und das Rentenniveau 
ebenfalls ab dem 1. Januar 2019.

Welche Regelung tritt zum 
1. Juli 2019 in Kraft?
Die bisherige Gleitzone auf Arbeits-
entgelte wird ab dem 1. Juli 2019 zum 
sogenannten Übergangsbereich von 
450,01 Euro bis 1.300 Euro ausgeweitet. 

Wer freiwillige Beiträge zur gesetzli-
chen Rentenversicherung zahlt, kann 
damit nicht nur seine Rente erhöhen. 
Sie können dadurch auch einen eigenen 
Rentenanspruch erwerben. Das lohnt 
sich beispielsweise dann, wenn Sie 
bereits P ichtbeiträge für die Erziehung 
eines Kindes bekommen haben, die 
allgemeine Wartezeit von fünf Jah-
ren allein damit aber nicht erfüllen.

Freiwillige Beiträge können daneben 
auch den Schutz bei Erwerbsminderung 
erhalten. Dazu müssen Sie bis Dezember 
1983 die allgemeine Wartezeit erfüllt 

und seit Januar 1984 jeden Monat mit 
einer rentenrechtlich relevanten Zeit 
belegt haben. Laufende Lücken im Ver-
sicherungskonto können dann mit frei-
willigen Beiträgen geschlossen werden.

Wenn Sie für das Jahr 2018 noch frei-
willige Beiträge zahlen möchten, sollten 
Sie sich beeilen. Denn die Frist endet am 
1. April 2019. Bis dahin müssen die Bei-
träge beim Rentenversicherungsträger 
eingehen. Der Mindestbeitrag liegt bei 
rund 84 Euro für jeden Monat, für den 
Sie freiwillige Beiträge zahlen möchten.
Rentenversicherung Bund 

Freiwillige Beiträge für 2018 zahlen
Jetzt noch Ansprüche sichern
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Während eines Studiums, einer Schul- 
oder Berufsausbildung oder eines 
Freiwilligendienstes können Waisen 
auch über das 18. Lebensjahr hinaus 
von der Deutschen Rentenversicherung 

eine Waisenrente erhalten. Ansonsten 
endet die Rentenzahlung regelmäßig 
mit dem 18. Geburtstag der Waise. 
Längstens können Waisenrenten bis 
zum 27. Lebensjahr bezogen werden.

Die Ausbildungen müssen gegenüber der 
Deutschen Rentenversicherung nachge-
wiesen werden. Geeignete Nachweise 
sind zum Beispiel eine Schulbeschei-
nigung, der Ausbildungsvertrag oder 
eine Immatrikula  onsbescheinigung.

Bei einem Wechsel zwischen zwei 
Ausbildungsabschni  en fällt die Wai-
senrente ebenfalls nicht einfach weg. 
Wenn zwischen der vorherigen Schul-
ausbildung und der neuen Schul- oder 
Berufsausbildung ein Zeitraum von 
höchstens vier Kalendermonaten liegt, 
wird die Waisenrente auch für die-
se "Übergangszeit" weitergezahlt.
Rentenversicherung Bund

Neue Broschüre
 Was wir für 
Familien tun
Familien genießen einen hohen Stel-
lenwert in der Gesellscha   �– und in der 
Rentenversicherung. Ein Beispiel: Haben 
Sie Kinder erzogen, wirkt sich das posi  v 
auf Ihre Rente aus. Aber auch bei den 
Hinterbliebenenrenten, bei der Rehabi-
lita  on, beim Versorgungsausgleich und 
bei der zusätzlichen Altersvorsorge gibt 
es spezielle Regelungen für Familien. 
Die Broschüre können Mitglieder 
in der Bundesgeschä  sstelle anfor-
dern unter Telefon: 05451-16915

Ich und meine Rente

Was wir für  Was wir für Was wir für
Familien tun

 > Wie Kindererziehung Ihre Rente steigert

 > Wie der Versorgungsausgleich nach Scheidung  
geregelt ist

 > Witwenrente oder Rentensplitting: Wir beraten Sie!

Was wir für  
Familien tun

Aktueller Rententipp
Waisenrente nach dem 18. Lebensjahr

Im Winter führen Schnee und Gla  eis 
häu g zu Unfällen. Schwere Verlet-
zungen können längere Auszeiten vom 
Beruf zur Folge haben. Für Renten-
versicherte kann das Nachteile ha-
ben. Nämlich dann, wenn versicherte 
Arbeitnehmer wegen der Unfallfolgen 
Kranken- oder Verletztengeld erhalten 
haben, Lohn- oder Gehaltseinbußen 
hinnehmen mussten oder nun eine 
Erwerbsminderungsrente beziehen.

Diese  nanziellen Nachteile lassen 
sich allerdings unter bes  mmten 
Voraussetzungen wieder ausgleichen, 
erklärt die Deutsche Rentenversiche-
rung Bund in Berlin. Denn die Deut-
sche Rentenversicherung prü   auf 
Antrag, ob Ersatzansprüche geltend 
gemacht werden können, um dar-
aus resul  erende Nachteile in den
Rentenansprüchen wieder auszu-
gleichen. Das ist aber nur möglich, 
wenn der Versicherte unverschul-
det in den Unfall verwickelt wurde 

und es einen Verursacher gibt.

Unfall und Krankheit
Auch Sache der Rentenversicherung
Werden Sie krank oder aufgrund eines 
Unfalls arbeitsunfähig, zahlt in der Regel 
der Arbeitgeber bis zu 6 Wochen lang 
Ihren Lohn beziehungsweise Ihr Gehalt 
weiter. Danach springt die Krankenkasse 
ein. Diese zahlt bis zu 78 Wochen pro 
Krankheitsfall. Bei langwierigen und 
ernstha  en Gesundheitsproblemen, 
die Ihre beru iche Tä  gkeit (dauerha  ) 
beeinträch  gen, kommt die gesetz-
liche Rentenversicherung ins Spiel:

„Reha vor Rente“
Das eigene Leben möglichst bald wieder 
selbst in die Hand zu nehmen ist wich  g 
für Sie. Als gesetzliche Rentenversi-
cherung unterstützen wir Sie dabei, 
indem wir beispielsweise die Kosten 
für sta  onäre und ambulante medi-
zinische Rehabilita  onsmaßnahmen 
übernehmen. Bei Bedarf  nanzieren wir 

auch notwendige Umschulungen oder 
Weiterbildungen. Zudem bieten wir An-
schlussrehabilita  onen nach schweren 
Unfällen oder Akuterkrankungen, wie 
Herzinfarkt oder Opera  onen an sowie 
Entwöhnungsbehandlungen oder Reha-
bilita  onen nach Krebserkrankungen. 
Unser Ziel ist, Ihnen zu helfen, schnell 
Ihre Erwerbsfähigkeit wiederzuerlangen.

Erwerbsminderungsrente: 
Wenn Sie dauerhaft beruf-
lich eingeschränkt sind
Sie sind in Folge von Krankheit oder 
Unfall nicht mehr in der Lage, mehr 
als sechs Stunden am Tag zu arbeiten? 
Dann können Sie Anspruch auf eine 
Erwerbsminderungsrente haben. Diese 
wird  grundsätzlich als Zeitrente ge-
zahlt, es sei denn es steht von Anfang 
an fest, dass Ihre Erwerbsminderung 
nicht mehr behoben werden kann.
Eine Zeitrente wird immer nur für 
längstens drei Jahre bewilligt und kann 

Erwerbsminderungsrente nach Unfall: 
Schadenersatz geltend machen
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auf höchstens neun Jahre verlängert 
werden. Sollte sich Ihr Gesundheitszu-
stand bis dahin nicht gebessert haben, 
erhalten Sie als Versicherter dann 
unbefristet Ihre Rente. Sind Sie auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt noch drei 
bis unter sechs Stunden einsatzfähig, 
gelten Sie als teilweise erwerbsgemin-
dert und bekommen  eine halbe Rente.
Achtung: Auch freiwillig Versicherte kön-
nen in bes  mmten Fällen eine Erwerbs-
minderungsrente erhalten. Dazu müssen 
Sie aber entsprechende Vorversiche-
rungszeiten nachweisen. Hier ist eine 
individuelle Beratung unbedingt nö  g.

Voraussetzungen für die 
Inanspruchnahme von 
Leistungen
Sind Sie durch einen Arbeitsunfall 
oder eine Berufskrankheit vermindert 

erwerbsfähig geworden, reicht schon ein 
Beitrag zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung aus, damit Sie einen Anspruch auf 
eine Erwerbsminderungsrente haben. 
Nach einem Jahr erstreckt sich der 
Schutz auch auf Freizeitunfälle. Um Re-
habilita  onsleistungen in Anspruch neh-
men zu können, müssen Sie in der Regel 
mindestens 15 Jahre lang versichert sein. 

Absicherung im Todesfall
Bei tödlichen Unfällen sind die An-
gehörigen abgesichert: Als Witwen, 
Witwer, eingetragene Lebenspartner 
oder Waisen erhalten Sie eine Hin-
terbliebenenrente, wenn die Vor-
aussetzungen dafür erfüllt sind.
Deutsche Rentenversicherung

Geht es um Finanzfragen, prak  zieren 
einige Frauen die Vogel-Strauß-Tak  k: 
Laut einer von der Postbank beau  rag-
ten TNS-Emnid-Umfrage beschä  igt 
sich jede dri  e weibliche Befragte 
(29 Prozent) nicht mit ihren Finanzen. 
Ebenfalls jede Dri  e (32 Prozent) gibt 
die Verantwortung für diese unbeque-
me Angelegenheit aus der Hand und 
lässt Geldgeschä  e von ihrem Partner 
regeln. Der Grund dafür scheint schlicht 
mangelndes Interesse zu sein. Jede 
zweite Frau (51 Prozent) räumt ein, sich 
nicht für Finanzthemen zu interessieren. 
Im Vergleich dazu geben nur 38 Prozent 
der Männer zu, dass Finanzen ganz und 
gar nicht ihre Begeisterung wecken. 

Thomas Farber von der Postbank meint: 
�„Es ist gerade für Frauen wich  g, dass 
sie ihre Finanzen sorgfäl  g kontrollieren 
und ihre Geldanlage klug planen. Viele 
arbeiten in typischen Frauenberufen 
und verdienen weniger als Beschä  igte 
in männerdominierten Branchen. Und 
Frauen arbeiten häu ger in Teilzeit und 
unterbrechen ihre Berufstä  gkeit länger 
als ihre männlichen Kollegen für die 
Betreuung von Kindern und Angehöri-

gen.�“ Finanzielle Abhängigkeit ist die 
Folge: Nur 36 Prozent der weiblichen 
Befragten reicht ihr alleiniges Einkom-
men zum Leben aus. Im Vergleich dazu 
kommen 50 Prozent der männlichen 
Umfrageteilnehmer mit ihren eigenen 
Einnahmen über die Runden. �„Für Frau-
en ist die  nanzielle Absicherung und 
Vorsorge daher ein besonders wich  ges 
Thema�“, so der Postbank Experte.

Kein Bammel vor der Börse
Immerhin stehen Frauen den Männern 
in kaum etwas nach, wenn es um die 
Bereitscha   zum Sparen geht. Mit knapp 
74 Prozent liegt der Anteil der sparen-
den Frauen nur fünf Prozentpunkte nied-
riger als der der Männer; das ergibt eine 
aktuelle Postbank Umfrage. Auch die 
Vorliebe für bes  mmte Anlageformen ist 
ähnlich �– mit einer Ausnahme: �„Fehlen-
des Interesse an den eigenen Finanzen 
führt in Kombina  on mit geringerem 
Einkommen dazu, dass deutlich mehr 
weibliche als männliche Befragte eine 
Geldanlage in Wertpapiere scheuen�“, er-
läutert Thomas Farber. Während knapp 
jeder dri  e Mann (29 Prozent) Geld in 
Ak  en und Fonds inves  ert, legt nur 

jede neunte Frau (11 Prozent) Ersparnis-
se an der Börse an. Trotzdem ist Rendite 
für immerhin 32 Prozent der Frauen ein 
wich  ges Kriterium, das für die Wahl ei-
ner Geldanlage spricht (Männer: 39 Pro-
zent). �„Da viele Frauen nur vergleichs-
weise geringe Beträge zurücklegen 
können, ist es wich  g, dass sie möglichst 
viel aus ihren Ersparnissen machen. 

Mein Tipp: Fonds können sich auch für 
eher defensiv ausgerichtete Anleger 
eignen, die sich nicht intensiv mit den 
Entwicklungen an der Börse auseinan-
dersetzen möchten �– wie zum Beispiel 
ein börsengehandelter Indexfonds, 
auch ETF genannt�“, emp ehlt der 
Postbank Experte. �„Diese können auch 
als Fondssparplan zur lang¬fris  gen 
Vermögensbildung eingesetzt werden.�“ 

Ist Geldanlage Männersache?
Frauen und Geldanlage sind ein eher schwieriges Gespann �– dies legen Umfra-
geergebnisse nahe. Sie zeichnen ein düsteres Bild: Zu viele Frauen verschenken 
durch Unwissen und Bequemlichkeit ihre Chance auf  nanzielle Unabhängigkeit.

Rententipp
Erwerbsminde-
rungsrenten ab 
2019 höher
Versicherte, die aus gesundheitli-
chen Gründen dauerha   nicht mehr 
arbeiten können, erhalten unter 
bes  mmten Voraussetzungen eine 
Erwerbsminderungsrente. Wer ab 
2019 eine Erwerbsminderungsrente 
bezieht, pro  ert von einer deutli-
chen Anhebung der Zurechnungszeit 
von 62 Jahren und drei Monaten 
auf 65 Jahre und acht Monate. 
Durch die Zurechnungszeit werden 
erwerbsgeminderte Menschen so 
gestellt, als hä  en sie nach dem 
Eintri   der Erwerbsminderung mit 
ihrem bisherigen durchschni  lichen 
Einkommen weitergearbeitet und 
Beiträge gezahlt. Dadurch erhalten 
sie eine höhere Rente. Hintergrund 
der Erhöhung der Erwerbsminde-
rungsrenten ist, dass Bezieher einer 
Rente wegen Erwerbsminderung 
bisher vergleichsweise o   ergän-
zende Sozialleistungen erhalten.
Ab dem 1. Januar 2020 steigt 
die Zurechnungszeit bis 2031 
schri  weise weiter auf 67 Jah-
re. Maßgebend für die Dauer 
der Zurechnungszeit ist das 
Jahr des Rentenbeginns.
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Kompetent und 
gut vertreten 
Wir bieten Ihnen:
• Rechtsschutz 
 in berufl ichen Belangen 

• Beratung und Vertretung 
 Tarif-, Sozial- und
 Rentenangelegenheiten

• Diensthaftpfl ichtversicherung
 Personen/Sachschäden 10 Mio. EUR
 Regresshaftpfl ich 50.000,- EUR
 Verlust Dienstschlüssel 50.000,- EUR

• Freizeit-Unfallversicherung
 Krankenhaustagegeld 10,- EUR
 Invalidität bis zu  15.000,- EUR
 Todesfall  10.000,- EUR
 Bergungskosten bis zu  5.000,- EUR
 Kurbeihilfe bis zu  2.500,- EUR
• Mitgliederzeitschrift

  „Die Landpost”

• Mehr wissen als andere durch
 MITGLIEDERversammlungen 
 INFORMATIONSveranstaltungen 
 SEMINARE und SCHULUNGEN
 individuelle Betreuung

• Kur- und Erholungszuschuss 
 alle drei Jahre; bis zu 21 Tage, 
 7,50 EUR pro Tag, 
 verordnete, stationäre Kuren sowie
 Urlaube bei Landpostinserenten
 Häusern des Posterholungswerkes.

• Grabpfl egezuschuss im Todesfall
 Höchstens bis zu 500,- €.
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Laut Bankenverband bestehen in 
Deutschland knapp 103 Millionen 
Girokonten �– das sind rein rechnerisch 
1,2 Konten pro Bundesbürger. Mar  na 
Brand von der Postbank überrascht 
die hohe Zahl nicht: �„Das Girokonto ist 
heute unverzichtbar, um die täglichen 
Geldgeschä  e abzuwickeln. Spätes-
tens beim Start ins Berufsleben ist es 
P icht.�“ Jeder Inhaber eines Girokontos 
erhält von seiner Bank eine sogenannte 
Debitkarte ausgehändigt, auch Bank-
karte oder umgangssprachlich EC-Karte 
genannt. Mit ihr kann er an Bankauto-
maten, an den Kassen von Supermärk-
ten, Tankstellen und Drogerien Geld 

abheben. �„Die Akzeptanz der Debitkarte 
für tägliche bargeldlose Zahlungen ist 
sehr hoch�“, betont Mar  na Brand. �„In 
der Regel kann man sie auch im Ausland 
einsetzen.�“ Viele Bankkarten tragen das 
�„V PAY�“-Symbol. Zahlungen mit dieser 
Karte werden nicht über den Magnet-
streifen, sondern über den deutlich 
sichereren EMV-Chip abgewickelt, der 
sich nicht von Kriminellen kopieren lässt. 
Entsprechend kann diese Karte nur an 
Geldautomaten und Bezahlterminals 
zum Einsatz kommen, die den EMV-Chip 
lesen können. �„Dies ist in Deutschland 
und ganz Europa der Fall. Und auch 
jenseits von Europa wird V PAY immer 
häu ger akzep  ert�“, so die Postbank 
Exper  n. �„Zur Sicherheit sollte man aber 
immer noch eine Kreditkarte einste-
cken, wenn es auf Reisen ins außereu-
ropäische Ausland geht.�“ Im Vergleich 
zum Bargeld hat die Bankkarte einen 
deutlichen Sicherheitsvorteil. Geht sie 
verloren, kann sie umgehend gesperrt 
werden. Zudem ist die Ha  ungssumme 
für den Kunden begrenzt: Für Schäden, 
die bis zu dem Zeitpunkt entstehen, 
an dem die Karte gesperrt wurde, 
ha  et der Kunde seit Anfang 2018 
nur noch mit 50 Euro sta   150 Euro. 

Debitkarte: alltäglicher Begleiter

Die Deutschen sind ausgesprochene 
Bargeldfreunde. Eine aktuelle TNS-
Emnid-Umfrage im Au  rag der Postbank 
ergibt, dass sie Beträge bis zu 226 Euro 
bevorzugt mit Münzen und Scheinen 
bezahlen. Jeder achte Befragte (13 
Prozent) zahlt ausschließlich in bar �– von 
den über 60-Jährigen sogar jeder Fün  e 
(19 Prozent). �„Viele Deutsche vertrau-
en Bargeld, weil es grei  ar, jederzeit 
verfügbar und vertraut ist�“, erläutert 
Mar  na Brand von der Postbank. �„Es 
vermi  elt ein Gefühl von Sicherheit und 
Kontrolle, auch, weil es unabhängig von 
Technik funk  oniert.�“ Ob dieses Gefühl 
berech  gt ist, darf bezweifelt werden: 
�„Geht Bargeld verloren oder wird es 
gestohlen, gibt es in der Regel keinen 
Ersatz. Eine Debit- oder Kreditkarte kann 
im Falle des Verlusts hingegen umge-
hend gesperrt werden. Außerdem ist die 
Ha  ung des Kunden auf einen geringen 

Betrag begrenzt.�“ Zwar kann man nichts 
mehr ausgeben, wenn das Portemon-
naie leer ist. Jedoch sei auch die Kosten-
kontrolle nur ein vermeintlicher Vorteil 
von Bargeld, meint Mar  na Brand: 
�„Anders als beim Zahlen mit Banking-
App, Bank- oder Kreditkarte wird bei 
Bargeldzahlungen nicht automa  sch 
dokumen  ert, wohin das Geld ge ossen 
ist.�“ Es gibt Anlässe, bei denen man sein 
Bargeld lieber stecken lassen und eine 
Rechnung verlangen sollte: Handwer-
kerleistungen etwa kann man nur dann 
von der Steuer absetzen, wenn man 
eine Rechnung erhält und den Betrag 
überweist. So lassen sich 20 Prozent der 
Arbeitskosten geltend machen und pro 
Jahr bis zu 1.200 Euro Steuern sparen. 
Barzahlungen hingegen erkennt das 
Finanzamt nicht an, auch dann nicht, 
wenn man eine Qui  ung einreicht. 

Bargeld: jedermanns Liebling
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Der Anmeldebeginn für den Sommerbuchungszeitraum der Saison 2018/2019 ist der  
22. Oktober 2018. Anmeldungen für die EW-eigenen Ferienanlagen sind ab diesem Zeit-
punkt bis zum 08. November 2018 schriftlich für den Reisezeitraum vom 05.05.2019 bis 
12.11.2019 mög lich. 

Alle Ferienhäuser, Ferienwohnungen und Hotels unserer Kooperationspartner sowie Flug-, 
Schiffs-, Rad-, Wander- und Gruppenreisen sind von diesem Anmeldeverfahren ausge-
nommen und können mit Erscheinen des neuen Katalogs direkt gebucht werden. 

Ihren persönlichen Katalog bestellen Sie unter Urlaubstelefon 0711 1356 2825 oder  
E-Mail an: Katalog@ErholungsWerk.de

Buchen Sie einfach unter: www.ErholungsWerk.de

Ihr Ansprechpartner hier im Haus/Telefon:

FREUEN SIE SICH SCHON HEUTE AUF  
IHREN URLAUB 2018/2019!

 

ANMELDEBEGINN
für die Urlaubssaison 

2018/2019:
22. Oktober 2018

DEBEGINN

VdPV-Mitglieder können den Katalog in der Bundesgeschä  sstelle VdPV-Mitglieder können den Katalog in der Bundesgeschä  sstelle 
anfordern unter Telefon: 0 54 51 - 16 9 15anfordern unter Telefon: 0 54 51 - 16 9 15


